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Reglement

für die 

Berufspraxis zur Aufnahme in den Studiengang:

« Forstingenieur/in FH »


im Auftrag der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL), Zollikofen

Vorbemerkung:

Der besseren Lesbarkeit wegen haben die Autoren darauf verzichtet, im vorliegenden Text jedesmal die weibliche und die männliche Form zu verwenden. Die verwendete Form beinhaltet jeweils ausdrücklich auch das andere Geschlecht.


Zielgruppe :   
Inhaber einer gymnasialen Maturität welche die Absicht haben, an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen (SHL) den Studiengang Forstwirtschaft („Forstingenieur/in FH“) zu absolvieren.

Dauer :
12 Monate

Ziele :
Während ihrer Berufspraxis sollen die Praktikanten einen vertieften Einblick in die Tätigkeit und Arbeitswelt von Forstwarten erhalten. Sie sollen aber auch einen Überblick über den Beruf des Försters und des Forstingenieurs erhalten.

Inhalt :
Mitarbeit in einer Forstequipe und Ausübung praktischer Forstarbeiten, namentlich in der Holzernte, bei der Bestandesbegründung, Kulturpflege, Waldpflege, beim Forstschutz, im forstlichen Bauwesen sowie beim Unterhalt von Werkzeugen und Maschinen

Obligatorische Teilnahme an verschiedenen Kursen und Modulen für Forstwartlehrlinge

	Nothelferkurs für Forstleute

	Einführungskurs A (Holzerkurs)

	Einführungskurs C (Rückekurs)

	Pflegekurs

	Modul C 2, Bauwesen, praktischer Teil



•
Administrative Arbeiten im Forstbereich, zum Beispiel Teilnahme an verschiedenen Dienstbesprechungen, Lohnabrechnungen, Erstellen von Arbeitsprogrammen usw.


• Teilnahme an einem der folgenden Wahlpflichtmodule:

	Baukurs 

	Modul D 4, Grundlagen im Waldbau

	Modul « Bestandesbegründung »

(Kenntnisse der Pflanzen- und Baumarten, Waldpflege und Forstschutz)

	Modul E 25, Grundlagen Seilkraneinsatz

	Modul Holzernteverfahren

	Persönliche Arbeitstechnik

	Einführungskurs Holzkette (Holzmesslehre, Holzverwendung, Holzverwertung)

	Menschenführung


Versicherungen:
Entsprechend einem Forstwart-Lehrling (ca. 2. Lehrjahr), Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages (Entlöhnung siehe Art 11).

Praktikums-

betrieb :
Anerkannter forstlicher Lehrbetrieb in der Schweiz
Anerkennung :
Der Praktikant verfasst einen schriftlichen Bericht über sein Praktikum. Dieser enthält ein Arbeitsbuch (Tagebuch), eine Analyse zur Arbeitssicherheit im Praktikumsbetrieb, 2 Arbeitsprogramme sowie ein Beispiel einer Vor- und Nachkalkulation im Forstbetrieb.


Die Bildungszentren Wald in Lyss und Maienfeld kontrollieren und bewerten die Praktikumsarbeiten. Der erfolgreiche Abschluss berechtigt zum Zugang zum ersten Studienjahr im Studiengang Forstwirtschaft an der SHL Zollikofen.

Die Lehrmeister im Praktikumsbetrieb und die Praktikumsbeauftragten des Bildungszentrums bewerten das Berufspraktikum in einem schriftlichen Bericht.

Auskünfte :
SHL Zollikofen, Bildungszentren Wald in Lyss und Maienfeld

Organigramm : 



*Zuständigkeiten Bildungszentrum Wald Lyss: Kantone AG, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SO, VD, VS und ZH

Zuständigkeiten Bildungszentrum Wald Maienfeld: Kantone AI, AR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZG sowie FL

Art. 1
Voraussetzungen

1 Zulassungsbedingung für ein Berufspraktikum ist eine gymnasiale Maturität.

2 Vor Abschluss eines Praktikumsvertrages muss sich der Kandidat ausweisen können :

· Über eine mindestens einwöchige Schnupperlehre bei einem anerkannten forstlichen Lehrbetrieb

· Über ein Arztzeugnis, das Aufschluss gibt, über die grundsätzliche körperliche Eignung für ein 12monatiges Forstpraktikum

· Die Impfung gegen FSME wird dringend empfohlen

Art. 2
Bedingungen für Praktikumsbetriebe

1 Nur Forstbetriebe, die von den Lehraufsichtskommissionen der Kantone als Lehrbetriebe anerkannt sind, oder Betriebe mit vergleichbaren Strukturen können als offizielle Praktikumsbetriebe bezeichnet werden.

2 Lehrbetriebe, die nicht sämtliche in der Ausbildungskontrolle verlangten Kompetenzen anbieten können, ermöglichen es den Praktikanten, diese Kompetenzen in einem anderen anerkannten Betrieb oder durch den Besuch eines Kurses zu erwerben. Die Einzelheiten dazu (Ort, Zeitpunkt, Dauer usw.) werden in Abstimmung mit den zuständigen kantonalen Behörden geregelt. Ein solcher Wechsel seines Praktikumsbetriebes soll für den Praktikanten keine nachteiligen finanziellen Folgen haben.

3 Die Lehrbetriebe müssen über moderne und zweckmässige Ausrüstungen und Maschinen verfügen, welche die Arbeitssicherheit gewährleisten.

4 Die Lehrbetriebe verfügen über Erfahrung in der forstlichen Ausbildung:

· Die verantwortlichen Förster und / oder Forstwartvorarbeiter haben einen Lehrmeisterkurs besucht,

· Die verantwortlichen Forstwarte verfügen über mindestens drei Jahre Berufspraxis und haben einen Lehrmeisterkurs besucht,

5 Die Bildungszentren Wald in Lyss und Maienfeld sichern das Praktikum mit Qualitätskontrollen, die sie durch mindestens einen Praktikumsbesuch während den ersten sechs Monaten leisten. Diese Aufgabe kann an die Lehraufsichtskommissionen delegiert werden.

Art 3. Pflichten der Praktikanten

1 Die Praktikanten befolgen die Anordnungen ihres Lehrmeisters nach bestem Wissen und Gewissen. Sie verpflichten sich, die ihnen übertragenen Arbeiten sorgfältig und zuverlässig zu erledigen und das ihnen entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen.

2 Die Praktikanten unterziehen sich der Ordnung und den Arbeitsabläufen in ihrem Betrieb.

3 Die Praktikanten verpflichten sich zur Diskretion und Loyalität gegenüber ihrem Lehrbetrieb und wahren dessen legitime Interessen.

Art. 4 Allgemeine Regelungen

1 Für die Dauer des Anstellungsverhältnisses wird ein Praktikumsvertrag (Lehrvertrag) unterzeichnet. Der Praktikumsbetrieb stellt den Praktikanten die notwendige Schutzausrüstung sowie die benötigten Werkzeuge zur Verfügung.

2 Der Lehrmeister ist für seinen Praktikanten in jeder Hinsicht ein berufliches und charakterliches Vorbild.

3 Um sich genügend Berufskenntnisse anzueignen, bemüht sich der Praktikant seine Tätigkeiten laufend zu vervollkommnen. Am Schluss seines Berufspraktikums soll er über alle Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, die in der Zielsetzung und in der Ausbildungskontrolle festgehalten sind.

4 Der Praktikant wird laufend auf die Unfall- und Gesundheitsrisiken der forstlichen Arbeiten aufmerksam gemacht und verpflichtet sich, die Sicherheitsregeln dauernd anzuwenden. Der Lehrmeister setzt die Sicherheitsregelungen durch und schützt so sein Forstpersonal und Dritte vor möglichen Gefahren und Schäden.

5 Der Praktikant führt ein Praktikumsjournal, in dem er ausführlich Rechenschaft ablegt über alle wesentlichen Arbeiten während seines Praktikums. Ferner berichtet er über die erworbenen Berufskenntnisse, seine Beobachtungen und Erfahrungen. Der Lehrmeister kontrolliert und visiert dieses Journal regelmässig und fügt seine Bemerkungen an.

6 Der Lehrmeister verfertigt am Schluss des Praktikums einen Bericht, von dem der Praktikant, das zuständige Bildungszentrum Wald sowie die SHL Zollikofen je ein Exemplar erhalten.

Art. 5 Praktische Tätigkeiten und Berufskenntnisse

1 Für jede Tätigkeit wird der Praktikant auf die Unfallrisiken und die notwendigen Vorsichtsmassnahmen aufmerksam gemacht. Die Vorschriften zur Unfallverhütung und die korrekte Ausführung jeder Tätigkeit wird instruiert.

2 Ausbildungsziele in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen:


”Bitte beachten Sie die Ausbildungskontrolle”
Art. 6
Anerkennung des Berufspraktikums

1 Das obligatorische Berufspraktikum gilt als bestanden, wenn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind :

2 Die Dauer des Praktikums beträgt mindestens 12 aufeinanderfolgende Monate, das entspricht mindestens 195 Werktagen für nicht militärdienstpflichtige Personen. Ausnahmen aufgrund eines schriftlich begründeten Gesuches bewilligt ausschliesslich die SHL Zollikofen in Zusammenarbeit mit den Bildungszentren Wald.

3
Das Berufspraktikum wurde in einem schweizerischen Forstbetrieb absolviert. Ausnahmen regelt ausschliesslich die SHL Zollikofen in Zusammenarbeit mit den Bildungszentren Wald und aufgrund eines schriftlich begründeten Gesuches.

4 Die gewünschte Wahl des Praktikumsbetriebes durch den Praktikanten muss durch die Lehraufsichtskommission und das zuständige Bildungszentrum Wald bestätigt werden. Nur offiziell anerkannt forstliche Lehrbetriebe (Forstreviere, Forstbetriebsgemeinschaften, Forstunternehmen) können ausgewählt werden. Nach Möglichkeit wird der Austausch von Praktikanten zwischen Revieren begrüsst und unterstützt. Die zuständigen Bildungszentren Wald überwachen das Berufspraktikum.

5
Der Lehrmeister und die beteiligten Ausbilder bestätigen das erfolgreich abgeschlossene Berufspraktikum durch ein schriftliches und unterschriebenes Zeugnis.

6
Der Praktikumsbericht der Praktikanten wird nur als Ganzes entgegengenommen und anerkannt. Er muss folgende Teile enthalten :


- Arbeitsbuch


- Vor- und Nachkalkulation eines forstlichen Projektes, bzw. einer forstlichen Arbeit


- Arbeitsprogramm für die Wintersaison


- Arbeitsprogramm für die Sommersaison


- Analyse der Arbeitssicherheit im Praktikumsbetrieb

Art. 7
Ausnahmen

1 Eidg. Dipl. Förster, Dipl. Förster HFF sowie Forstwarte mit EFZ oder mit einer Eidg. Berufsmaturität müssen keine Berufspraxis absolvieren.

2 Die Bildungszentren Wald in Lyss und Maienfeld regeln die übrigen Ausnahmen.

Art. 8
Theoretisches Fachwissen vor Studienbeginn an der SHL Zollikofen

1 Der Studiengang an der SHL Zollikofen baut grundsätzlich auf der Forstwartlehre und der Berufsmaturität auf. Die Ausgangslage vor Studienbeginn entspricht deshalb grundsätzlich dem Niveau, das nach dem erfolgreichen Bestehen der Berufsschule und der Berufsmaturität erreicht worden ist.

2 Grundlegende Basis für das Berufspraktikum und die dazugehörende Ausbildungskontrolle bildet die Berufsprüfung für Forstwarte mit Eidg. Fähigkeitszeugnis. Die Praktikanten sind verantwortlich dafür, dass sie während ihres Praktikums diesen Stand erreichen und allfällige Lücken schliessen.

Art. 9 Abwesenheiten infolge Militärdienst, Zivildienst, Feuerwehrdienst, Zivilschutz, Krankheit und Unfall

1 Die Mindestdauer das Berufspraktikums von 12 Monaten darf lediglich durch die folgenden Gründe unterschritten werden:


a Militärischer Wiederholdungskurs für die Dauer von höchstens 15 Werktagen bzw. 18 Werktagen für Kaderfunktionen


b Ordentliche und offiziell angezeigte Zivilschutz- und Feuerwehrkurse für die Dauer von höchstens 15 Werktagen bzw. 18 Werktagen für Kaderfunktionen


c Beförderungskurse sind während des Berufspraktikums nicht zulässig


d Die im Betrieb üblichen Ferientage und offiziellen Feiertage werden ans Berufspraktikum angerechnet

2 Der Praktikant ist verpflichtet, den Praktikumsbetrieb vor Unterzeichnung des Vertrages über seine Verpflichtungen und Daten für zu leistenden Militär-, Zivil-, und Zivilschutzdienst sowie in der Feuerwehr zu unterrichten.

3 Im Krankheitsfall oder nach einem Unfall können höchstens 15 Werktage ans Berufspraktikum angerechnet werden.

4 Ausnahmen regen ausschliesslich die zuständigen Bildungszentren Wald.

5 Der Praktikumsbetrieb wendet die vorgeschriebenen anerkannten Massnahmen des Gesundheitsschutzes an.

6 Der Praktikumsbetrieb versichert den Praktikanten für Berufs- und Nichtberufsunfälle (gemäss UVG). Die Prämien für die Berufsunfallversicherung gehen zu Lasten des Betriebes, jene für die Nichtberufsunfallversicherung zu Lasten des Versicherten.

Art. 10 Verantwortlichkeiten

1 Die Bildungszentren Wald Lyss und Maienfeld wirken als :


a Koordinationsstellen und sind verantwortlich für die Organisation des Berufspraktikums


b Kontrollstellen und führen ein Inventar der verfügbaren Praktikumsplätze

.
c Sie beaufsichtigen den Verlauf des Praktikums im Hinblick auf beide Vertragspartner (Praktikumsbetrieb und Praktikant). Sie sorgen für mindestens einen Praktikumsbesuch während der ersten Hälfte des Praktikums.

2 Die Kantone :


a Stellen den Bildungszentren eine nachgeführte Liste der anerkannten Praktikumsbetriebe und der zuständigen Lehrpersonen zur Verfügung. 


b Beteiligen sich angemessen an der Finanzierung der obligatorischen Kurse und Module. Dies im selben Rahmen wie für Forstwart-Lehrlinge.

3 Die Praktikumsbetriebe :


a sorgen auf der Grundlage dieses Reglementes und der Ausbildungskontrolle für eine qualitativ gute Ausbildung und Begleitung der Praktikanten.

4 Die Kandidaten :


a suchen sich ihre Praktikumsplätze selbst. Grundlage dazu bildet die Liste, die vom zuständigen Bildungszentrum Wald oder vom Wohnkanton zur Verfügung gestellt werden.


b informieren das zuständige Bildungszentrum Wald unverzüglich über den Besuch eines Schnupper-Praktikums bzw. den Abschluss eines Praktikumsvertrages.

Art. 11 Empfehlungen für die Entschädigungen von Praktikanten

1 Die Praktikanten erhalten zu Beginn ihres Praktikums die gleiche Schutzausrüstung wie die Forstwart-Lehrlinge.

2 Die Praktikanten erhalten während der Dauer ihres Vertrages eine Entschädigung von monatlich Fr. 1'200.- für die Dauer ihres Vertrages.

Art. 12 Unstimmigkeiten und Streitigkeiten

Der Praktikant und der Praktikumsbetrieb erklären sich damit einverstanden, dass allfällige Unstimmigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis beider Parteien durch die Praktikumsverantwortlichen des zuständigen Bildungszentrums Wald geregelt werden. Ausgenommen sind alle Fälle, für die zivil- und strafrechtliche Instanzen zuständig sind.

Kandidaten


Suchen einen Praktikumsplatz aus der Liste der beiden Bildungszentren ;


Melden den ihnen zugeteilten Platz an die Bildungszentren





Kantone (am Wohnsitz der Praktikanten)


Auswahl der Praktikumsbetriebe und Lieferung der notwendigen Angaben und Daten an ihr zuständiges  Bildungszentrum Wald











Bildungszentren Wald in Lyss und Maienfeld*


Verantwortung und Organisation für das Berufs-praktikum; Informations-, Koordinations- und Kontrollstelle








SHL Zollikofen (FH)


Auftraggeberin


						





Praktikumsbetrieb


Bewerten die Kandidaten aufgrund einer Schnupperlehre


Setzen einen Praktikumsvertrag auf


Stellen ein Arbeitsprogramm zusammen


Gewährleistet die Ausbildung der Praktikanten gemäss den vereinbarten Zielsetzungen


Kontrollieren und bewerten die Praktikumsarbeiten


Schriftliche Qualifikation der Praktikanten am Schluss des Praktikums
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